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Charakter der Volksvertretungen 
als arbeitende Körperschaften, die 
sachkundige Mitwirkung der Bür
ger bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Beschlüsse der 
Volksvertretung sowie bei der 
Kontrolle über ihre Verwirkli
chung. Den K. obliegt in Zusam
menarbeit mit den Bürgern, den 
—> gesellschaftlichen Organisationen 
und den Ausschüssen der —> Natio
nalen Front der DDR die Beratung 
über Beschlußvorlagen, die Teil
nahme an der Verwirklichung der 
Beschlüsse sowie die Kontrolle 
ihrer Durchführung., In den Tagun
gen der Volksvertretung nehmen 
die K. zu Beschlußvorlagen Stel
lung und berichten über Ergeb
nisse ihrer Arbeit. Zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben haben die K. u. a. 
das Recht, ihrer Volksvertretung 
und dem Rat Vorlagen, Vorschläge 
und Stellungnahmen zu unterbrei
ten; den Mitgliedern des Rates, 
den Leitern der Betriebe und Ein
richtungen und den Vorsitzenden 
der Genossenschaften Empfehlun
gen zu geben und von ihnen Aus
künfte und Informationen zum Ge
genstand ihrer Arbeit einzuholen; 
die Teilnahme von Mitgliedern des 
Rates und von verantwortlichen 
Vertretern der Betriebe, Genossen
schaften und Einrichtungen im 
Territorium an ihren Sitzungen zu 
verlangen und ihrerseits an Ratssit
zungen teilzunehmen, soweit von 
ihnen eingereichte Vorlagen, Vor
schläge und Stellungnahmen oder 
ihren Aufgabenbereich betreffende 
Fragen behandelt werden. Die K. 
sind berechtigt, bei festgestellten 
Rechtsverletzungen von den zu
ständigen Leitern die unverzügli
che Wiederherstellung der Gesetz
lichkeit zu fordern und die ord
nungsgemäße Bearbeitung der Ein
gaben durch die Fachorgane des 
Rates und die unterstellten Kombi
nate, Betriebe und Einrichtungen 
zu kontrollieren. Jede K. wird von 
einem durch die Volksvertretung 
aus dem Kreis der Abgeordneten

gewählten Vorsitzenden geleitet. 
Mitglieder der K. sind von der 
Volksvertretung gewählte Abge
ordnete, —> Nachfolgekandidaten und 
berufene Bürger. Zur Lösung ihrer 
Aufgaben können die K. von Abge
ordneten geleitete Aktivs bilden, in 
denen ständig oder befristet wei
tere Bürger in die Arbeit der Volks
vertretungen einbezogen wer
den.

Kommissionen Jugend und 
Sport der SED: bei den Bezirks
und Kreisleitungen der SED beste
hende beratende Organe, die für 
die Vorbereitung der durch die ge
wählten Parteiorgane zu treffenden 
Entscheidungen auf jugendpoliti- 
schem Gebiet und für die Kon
trolle der entsprechenden Be
schlüsse verantwortlich sind. Sie ar
beiten auf der Grundlage eines 
vom Bezirks- bzw. Kreissekretariat 
bestätigten Arbeitsplanes und sind 
den für sie zuständigen gewählten 
Leitungen der Partei rechenschafts
pflichtig. Ihre Aufgabe ist es, die 
politisch-ideologische Entwicklung 
der Jugend, besonders der Arbei
terjugend, und deren Aktivitäten 
in den verschiedenen gesellschaftli
chen Bereichen einzuschätzen; sie 
erarbeiten notwendige Schlußfol
gerungen, wie zur Lösung der ge
stellten Aufgaben die Rolle und 
Wirksamkeit der Parteileitungen 
und der Grundorganisationen er
höht werden muß, die —» Freie 
Deutsche Jugend als Helfer und 
Kampfreserve der Partei voll wirk
sam wird und alle gesellschaftli
chen Kräfte ihrer Verantwortung 
für die kommunistische Erziehung 
der Jugend gerecht werden. Mit
glieder dieser Kommissionen sind 
in.der Jugendarbeit erfahrene Mit-' 
glieder der SED, die ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich ausüben; sie werden 
jeweils nach den Bezirks- und 
Kreisdelegiertenkonferenzen der 
SED durch die Bezirks- bzw. Kreis
leitungen der SED berufen; Leiter 
der Kommissionen sind in der Re-


